
 

Kobenz, am 27. Mai 2026 
 
GZ: 2570/020-1/2026 
 
Betr.: Geschworenen- und Schöffenverzeichnis für 2027/2028 
 
 

KUNDMACHUNG 
 
 
Zur allgemeinen Kenntnisnahme wird verlautbart, dass gemäß § 5 (1) des Geschworenen- und 
Schöffengesetzes 1990 idgF, die Geschworenen und Schöffen für die Jahre 2027/2028 ermittelt 
wurden. 
 
Das angelegte Verzeichnis liegt in der Zeit vom 
 

27. Mai bis 10. Juni 2026 
 

im Marktgemeindeamt Kobenz, während der Amtsstunden zur Einsicht auf. 
 
Während dieser Zeit kann gemäß § 5 (4) des Geschworenen- und Schöffengesetzes 1990, idgF, 
jedermann wegen der Eintragung von Personen, die die persönlichen Voraussetzungen für das 
Amt eines Geschworenen oder Schöffen nicht erfüllen, schriftlich oder mündlich Einspruch 
erheben. Allfällige Einsprüche sind beim Marktgemeindeamt Kobenz einzubringen. 
 
Die eingetragenen Personen können überdies in gleicher Weise einen Befreiungsantrag, gemäß 
§ 4 des Geschworenen- und Schöffengesetzes 1990, stellen. 
 
 
Angeschlagen am:   27. Mai 2026 
 
Abgenommen am:    ........................................
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